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Eine große  
Vielfalt bedeut-
samer Themen

Liebe Leserinnen und Leser, 

auch 2024/2025 hat der GdW Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
e. V. mit seinen Regionalverbänden die Artikelreihe 
„Bilanz- und Steuerwissen – Aktuelles aus den 
Prüfungsorganisationen des GdW“ in der DW Die 
Wohnungswirtschaft wieder mit interessanten Fach-
beiträgen gefüllt. Die Artikel umfassen eine große 
Bandbreite vieler verschiedener Themen.

In dieser nunmehr 15. Ausgabe des DW-Sonder
hefts finden Sie die Artikel der DW 10/2024 bis 09/2025.

Mit dem Themengebiet „Klima und Wohnen“ be-
fassen sich gleich drei Artikel. Zu Beginn der Reihe 
fragen Dr. Ingrid Vogler und Carsten Herlitz „Ge-
meinschaftliche Gebäudeversorgung: Eine Lösung für 
PV-Strom?“, denn mit dem sogenannten Solarpaket 1 
der Bundesregierung trat ein neues Modell neben das 
bisherige Mieterstromkonzept. Über die „Bilanzielle 
Behandlung von Klimainvestitionen“ klärt Ingeborg 
Esser auf. Sie berichtet ferner über „Die neue Wohn-
gemeinnützigkeit“, mit der die Bundesregierung – 
per Jahressteuergesetz 2024 – ein Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag auf den Weg brachte.

Im Sonderheft widmet sich Christian Gebhardt 
mehrfach verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen:  
„Taxonomie-Check: Hilfe bei Planung und Finan-
zierung von Neubauten“ beschäftigt sich mit dem 
Klassifikationssystem der Taxonomie-Verordnung, 
das Maßnahmen für sämtliche Wirtschaftstätigkei-
ten umfasst. In „DNK-Ergänzung als Baustein der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung“ und „Umsetzung 
der CSRD in deutsches Recht und Weiterentwicklung 
des DNK“ geht er auf die Nachhaltigkeitsberichter-
stattung und insbesondere die branchenspezifische 
Ergänzung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex re-
spektive seine Weiterentwicklung ein. Er beschreibt 
ferner die „Nachhaltigkeit im Spiegel der ESG-Anfor-

Axel Gedaschko
Präsident des GdW

derungen der Banken“ und berichtet in „Quo vadis 
Nachhaltigkeitsberichterstattung?“ über Neuerungen 
aus dem Omnibus-Paket der EU-Kommission.

Robert Dobroschke und Matthäus Ernst behan-
deln die Einführung der E-Rechnung. In „E-Rechnun-
gen: Was sich für Unternehmen ändert“ beleuchten 
sie notwendige Anpassungen in Wohnungsunter-
nehmen, in „Erste Erfahrungen mit der E-Rechnung“ 
liefern sie ein Zwischenfazit aus Sicht der Prüfung.

In „Jahressteuergesetz 2024 – Ausgewählte Än-
derungen“ gehen Ingeborg Esser und Antje Große  
besonders auf zwei relevante Neuerungen ein: die 
Änderung der pauschalen Grundstückskürzung sowie 
die Reform der Kleinunternehmerregelung. Prof. Dr. 
Michael Pannen fragt zudem „Trifft die Zinsschranke 
die Wohnungsunternehmen künftig häufiger?“ – ein 
Thema, das wieder in den Vordergrund rücken könnte.

Der Artikel „Nettolohnoptimierung zur Stei
gerung der Arbeitgeberattraktivität“ von Christian 
Rühe und Thomas Wahle stellt spezifische Ansätze 
zur Fachkräftegewinnung dar. In „Einzelaspekte der 
Ordnungsmäßigkeitsprüfung bei Genossenschaften“ 
bringt uns Michael Sparn den zentralen Bestandteil 
der genossenschaftlichen Pflichtprüfung näher. Ab-
schließend beschreibt Christian Gebhardt in „Basel-
III-Reform: Property Value als neuer Wertbegriff“ 
die neuesten regulatorischen Änderungen und ihre 
Auswirkungen auf die Finanzierungsbedingungen.

Sollten Sie zu diesen Themen weitere Fragen ha-
ben, steht Ihnen der Prüfungs- und Beratungsbereich 
der GdW-Verbändefamilie gerne zur Seite. 

Ein spannendes Lesevergnügen wünscht
Ihr 
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D as sogenannte Solarpaket1 
der Bundesregierung wurde 
am 26. April 2024 vom Bun-
destag verabschiedet und 
ist am 15. Mai 2024 in Kraft 
getreten. 

Ein neues Modell ergänzt  
den Mieterstrom

Beiden Konzepten – Mieterstrom wie ge-
meinschaftlicher Gebäudeversorgung – ist 
gemein, dass sie den Haushaltsstrom der 
Mieterhaushalte betreffen. Das zeigt sich auch in der 
gesetzlichen Regelung. Die gemeinschaftliche Gebäu-
deversorgung wird neu als § 42 b Energiewirtschafts-
gesetz (EnWG) eingeführt, Mieterstrom ist bereits in 
§ 42 a EnWG geregelt. Beide Konzepte weisen einige 
Gemeinsamkeiten auf. So muss ein Vertrag mit dem 
Mieter geschlossen werden und es darf keine Ver-
tragskopplung mit dem Mietvertrag stattfinden. Die 
wesentlichen Unterschiede der Konzepte sind in der 
Tabelle auf Seite 83 dargestellt.

Gegenüber dem Mieterstrom weist die gemein-
schaftliche Gebäudeversorgung eine Reihe von Vor-
teilen auf. Es bestehen aber auch noch offene Fragen.

Vorteile der gemeinschaftlichen Gebäudever-
sorgung:
·  gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist einfacher 

als Mieterstrom
·  Teillieferung des PV-Stromes, ohne zum Energie-

versorger zu werden
·  Zwischenspeicherung explizit zulässig
·  Erweiterter Gebäudebegriff, der zum Beispiel meh-

rere Treppenhäuser in einem Baukörper einschließt
·  freie Preisgestaltung
·  der bilanzierte Eigenverbrauch der Endkunden wird 

einfach von der Netzbezugsmenge abgezogen

·  es sind weniger Einnahmen auf die Schranken von 
Gewerbesteuergesetz (GewStG) und Körperschaft-
steuergesetz (KStG) anzurechnen als beim Mieter-
strom

Offene Punkte:
·  Beschränkung auf den Gebäudebezug – das heißt: 

trotz Kundenanlage nicht ins Quartier erweiterbar 
·  Messstellenbetrieb mit viertelstündlicher Messung 

beziehungsweise Smart Meter notwendig – wie 
stellt sich das wirtschaftlich dar?

·  Erzeugung und Verbrauch müssen in derselben 
Viertelstunde stattfinden – welcher Mieterhaushalt 
kann wie viel profitieren?

·  den Netzbetreibern fehlen noch Prozesse für die 
Bilanzierung (Marktkommunikation noch nicht 
standardisiert)

·  die Einbindung von Dienstleistern ist noch nicht 
völlig klar: Messdienstleistung wird vor-
aussichtlich benötigt, Betrieb durch Dritte 
benötigt möglicherweise einen anderen 
Gebäudestromnutzungsvertrag als bei Be-
trieb durch ein Wohnungsunternehmen
·  Es ist noch unklar, ob sich Tarife für den 

Reststrombezug verändern

Mieterrechte und -pflichten  
bei gemeinschaftlicher  

Gebäude versorgung
§ 42 b Abs. 1 EnWG regelt die Grundsätze 
und den Anwendungsbereich der Nutzung 
des Modells der gemeinschaftlichen Ge-

bäudeversorgung. § 42 b Abs. 2 EnWG hingegen be-
stimmt die notwendige Inhalte eines Gebäudestrom-
nutzungsvertrags, aus denen sich die entsprechenden 
Rechte und Pflichten ableiten.

Bei dem Gebäudestromnutzungsvertrag handelt 
es sich um einen privatrechtlich zu schließenden 
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Gemeinschaftliche Gebäudever­
sorgung: Eine Lösung für PV­Strom?

Von Dr. Ingrid Vogler und Carsten Herlitz

Mit dem sogenannten Solarpaket 1 der Bundesregierung trat ein neues Kon­
zept neben das bisherige Mieterstromkonzept: die gemeinschaftliche Gebäude­
versorgung. Auch wenn beide Konzepte den Haushaltsstrom der Mieterhaushalte 
betreffen, bestehen Unterschiede und offene Fragen, die es zu beachten gilt.

RA Carsten  
Herlitz
Justiziar  

GdW
BERLIN

Dr. Ingrid Vogler
Leiterin Energie und 

Technik, GdW
BERLIN
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Vertrag zwischen dem Betreiber einer Gebäude-
stromanlage und dem Mieter, Wohnungseigentü-
mer beziehungsweise Eigentümer gewerblich ge-
nutzter Räume. § 42 b Abs. 2 EnWG bestimmt aber 
den notwendigen Inhalt solcher Vereinbarungen. Die 
Vertragsparteien können über diese Punkte hinaus 
weitere Regelungen vereinbaren. 

NR. 1 :  RECHT DES TEILNEHMENDEN LETZT­
VERBRAUCHERS – UMFANG UND FESTLEGUNG 

EINES AUFTEILUNGSSCHLÜSSELS

§ 42 b Abs. 2 Nr. 1 EnWG beschreibt den wesentlichen 
Gegenstand des Gebäudestromnutzungsvertrags, 
nämlich die Nutzungsmöglichkeit des Stroms, der 
durch die Gebäudestromanlage erzeugt wurde. Da-

bei steht jedem teilnehmenden Netzverbraucher die 
Menge an elektrischer Energie zu, die sich aufgrund 
des vereinbarten Aufteilungsschlüssels ergibt. Der 
teilnehmende Letztverbraucher verfügt insofern über 
einen ideellen Anteil an der Erzeugungsanlage. Nur 
ideell ist dieser Anteil deshalb, weil er sich lediglich 
auf den Verbrauch des durch die Gebäudestroman-
lage erzeugten Stromes bezieht, nicht aber auf die 
Anlage selbst.

Zwischen den Vertragsparteien kann sowohl 
ein statischer als auch ein dynamischer Auftrags-
schlüssel vereinbart werden. Unter einem statischen 
Auftragsschlüssel ist dabei die Festlegung eines be-
stimmten, gleichbleibenden Anteils der Produkti-
on der Anlage zu verstehen, der jeder und jedem 

Mieterstrom 
§ 42 a EnWG i.V.m. § 21 Abs. 3 EEG

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung 
§ 42 b EnWG (neu)
§ 21 Abs. 3 EEG ist nicht anzuwenden

Voraussetzungen Strom aus Solaranlagen von Gebäuden oder  
Nebenanlagen 

Verwendung im selben Gebäude oder einer Neben-
anlage im selben Quartier, aber ohne Durchleitung 
durch ein Netz (das heißt innerhalb einer Kundenan-
lage)

Strom aus Solaranlagen von Gebäuden oder  
Nebenanlagen 

Nutzung im selben Gebäude oder einer Nebenan-
lage, unmittelbar oder nach Zwischenspeicherung 
(im selben Gebäude oder der Nebenanlage), ohne 
Durchleitung durch ein Netz (das heißt innerhalb 
einer Kundenanlage)

Definition Gebäude „Gebäude“: jede selbständig benutzbare, überdeckte 
bauliche Anlage, die von Menschen betreten werden 
kann und vorrangig dazu bestimmt ist, dem Schutz 
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen  
(EEG § 3 Nr. 23)

„Gebäude“: überdeckte alleinstehende oder verbun-
dene bauliche Anlagen, die von Menschen betreten 
werden können (EnWG § 3 Nr. 20 a neu)

Preisgestaltung  
und Messtechnik

Strompreis maximal 90 % Grundversorger

Messtechnik nach Messstellenbetriebsgesetz,  
virtueller Summenzähler zulässig (EnWG § 20 Abs. 1d)

Freie Preisgestaltung

Viertelstündliche Messung bei Teilnehmenden  
(Smart Meter erforderlich)

Sonstige  
Pflichten

Umfassende Versorgung (Mieterstromlieferant wird 
zum Energieversorger)

Einhaltung aller Anforderungen des EnWG an  
Lieferverträge und Rechnungsinhalte

Keine Reststromlieferung, aber Informationspflicht 
an Mieter über notwendigen Reststrombezug und 
an Verteilnetzbetreiber (VNB) über den Aufteilungs-
schlüssel 

Eingeschränkte Anforderungen an Lieferverträge  
und Rechnungsinhalte laut EnWG 

Vertragliche  
Grundlage

Mieterstromvertrag

Erstvertragslaufzeit (neu) zwei Jahre 

Keine Vertragskopplung mit Mietvertrag

Anspruch des Mieters auf umfassende Versorgung

Gebäudestromnutzungsvertrag

Erstvertragslaufzeit von Energielieferverträgen  
allgemein maximal zwei Jahre

Keine Vertragskopplung mit Mietvertrag

Kein Anspruch des Mieters auf umfassende Versor-
gung, freie Lieferantenwahl zum Reststrombezug

Unterschiede der Konzepte Mieterstrom beziehungsweise  
gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

Quelle: GdW
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verantwortlich ist. Nicht nur der Vermieter kann also 
für den Betrieb, die Erhaltung oder/und die Wartung 
verantwortlich sein, sondern eben auch der Mieter. 
Bei Wohnungsunternehmen, nicht bei privaten Ver-
mietern, sollte dies in aller Regel durch das Unterneh-
men selbst erfolgen beziehungsweise entsprechende 
Leistungen in Auftrag gegeben werden. 

Fraglich ist, ob die Kosten für Betrieb, Erhaltung 
und Wartung auf den Mieter umgelegt werden kön-
nen. Die Begründung des Entwurfs verhält sich hierzu 
nicht (siehe BT-Drs. 20/8657). Es gibt auch keine 
Einschränkung. Die in Nr. 2 zu vereinbarende Ge-
genleistung verhält sich zum Arbeitspreis, also zum 
Verbrauch. Betrieb, Erhaltung und Wartung können 
aber als sogenannter Grundpreis, neben dem in Nr. 2 
genannten Arbeitspreis, vereinbart werden. Hierfür 
spricht, dass gemäß Nr. 2 auch der Mieter für Betrieb, 
Erhaltung und Wartung der Anlage allein zuständig 
sein kann. Räumt das Gesetz auch diese Möglichkeit 
ein, so kann erst recht auch eine Vereinbarung über 
die Kostentragung getroffen werden. 

Übernimmt der Vermieter die Aufwendungen für 
die Leistungsbereitstellung, so kann eine entspre-
chende Vergütung verlangt werden. Dies dürfte auch 
für die sonstigen Komponenten des Grundpreises 
gelten, also Abrechnung, Zählermiete et cetera.

Beteiligten zugeteilt wird und von diesem genutzt 
werden kann, solange der Stromverbrauch des oder 
der Beteiligten in dem jeweiligen gemessenen Zeit-
intervall mindestens so hoch wie die aufgrund des 
Aufteilungsschlüssels zugeteilte Strommenge ist. Im 
Fall eines dynamischen Aufteilungsschlüssels wird 
die Erzeugung der Gebäudestromanlage in jeder ein-
zelnen gemessenen Zeiteinheit auf die Beteiligten 
zugeteilt, welche zu dieser Zeit Strom verbrauchen.

NR. 2:  ENTGELTLICHE GEGENLEISTUNG 

§ 42 b Abs. 2 Nr. 2 EnWG regelt die entgeltliche Ge-
genleistung. 

Zu vereinbaren ist also, ob eine entgeltliche Ge-
genleistung für die Nutzung der elektrischen Energie 
durch den teilnehmenden Letztverbraucher an den 
Betreiber zu leisten ist. Ist dies der Fall, muss die 
etwaige Höhe in Cent pro Kilowattstunde angegeben 
werden. 

NR. 3:  BETRIEB – DIE ERHALTUNG UND DIE  
WARTUNG DER GEBÄUDESTROMANLAGE

§ 42 b Abs. 2 Nr. 3 EnWG legt fest, dass im Gebäude-
stromnutzungsvertrag ausdrücklich vereinbart wer-
den soll, wer für den Betrieb, die Erhaltung und die 
Wartung der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage 
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Aufgabenverteilung in der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung
In drei Schritten zur Solarstrom-Abrechnung

1 Investition in die PV­Anlage

2 Gebäudestromnutzungsvertrag über Solarstrom­Abrechnung

3 Auftrag über Solarstrom­Abrechnung inkl. Smart Metering

1

(optional)

3 Smart Metering

Batteriespeicher

1

Gebäudestrom­
nutzungsvertrag

2

Solarstrom­  
Abrechnung

3

Eigentümer/Wohnungs­
baugesellschaft
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
Die Nutzung von erneuerbarem Strom aus dezentra-
len PV-Anlagen auf oder an Gebäuden und in Quar-
tieren ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende 
und die angestrebte Klimaneutralität der Energie-
versorgung in Deutschland. Die neu installierte Leis-
tung von Dachanlagen ist zwischenzeitlich der aus 
zentralen großen Freiflächenanlagen ebenbürtig. Die 
Nutzung des Stromes aus dezentralen Solaranlagen 
unterliegt allerdings auch dem Energiewirtschafts-
recht, genauer dem EnWG und dem EEG. Die Rege-
lungen unterscheiden sich jedoch je nach Art der 
Nutzung des Stroms für:
·  den Haushaltsstrom der Mieter, und hier unter-

schiedlich als Mieterstrom oder als gemeinschaft-
liche Gebäudeversorgung,

·  den Allgemeinstrom des Gebäudes oder 
·  die Wärmepumpe beziehungsweise andere strom-

betriebene Beheizung oder Warmwasserbereitung, 
wie elektrische Direktheizung oder elektrische 
Durchlauferhitzer. 

Nach derzeitiger Rechtslage bleibt der Mieter-
haushalt aus energierechtlicher Sicht bei Lieferung 
an den Mieter Letztverbraucher. Dies erschwert 
die Implementation dezentraler Lösungen weiter 
sehr stark. Ziel sollte es sein, in vermieteten Mehr-
familienhäusern den lokalen Strom aus dem Ener-
giewirtschaftsrecht insgesamt herauszulösen und 
dem Gebäude zuzuordnen, mindestens solange er 
nicht eingespeist wird. Dazu könnten auch Energy-
Sharing-Regelungen beitragen. Regelungen an der 
Schnittstelle Energieerzeugung-Quartier wären je-

doch die sinnvollsten. Dann könnte zum Beispiel das 
ganze Quartier zu einem einzigen Letztverbraucher 
werden und alle Verbraucher im Quartier würden 
den lokalen Strom automatisch beziehen. 

Die regionalen Prüfungsverbände der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft und ihre nahestehenden 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unterstützen Sie 
gern bei Fragen rund um die Themen Mieterstrom 
und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. 

Der Immobilienbestand soll klimaneutral werden. Die Dämmung der Gebäudehülle ist (insbesondere bei historisch wertvollen  
Bauten) dabei nicht mehr erste Wahl. Ein vielversprechender Hebel liegt in der Versorgung mit regenerativen Energien

Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de 

1  Gesetz zur Änderung des Erneuerbare­Energien­Gesetzes und weiterer ener­
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltai­
scher Energieerzeugung, BGBl. 2024 I Nr. 151 vom 15.05.2024

Solarpaket I

Die Arbeitshilfe 96 des GdW behandelt das  
„Solarpaket 1“ und die darin enthaltenen 
relevanten Änderungen für die Wohnungswirt­
schaft. Dazu zählen das neue Versorgungs­
modell „gemeinschaftliche Gebäudeversor­
gung“ für PV­Strom, Verbesserungen beim 
Mieterstrom, die Neugestaltung der Netzan­
schlussverfahren sowie die Reform steuerlicher 
Hürden für die Nutzung von PV­Strom in der 
Wohnungswirtschaft. 

Bestellung über: www.gdw.de
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I m Koalitionsvertrag der Ampelregierung aus 
2021 ist die Einführung einer neuen Wohnge-
meinnützigkeit explizit enthalten. Dort heißt 
es: „Wir werden zeitnah eine neue Wohnge-
meinnützigkeit mit steuerlicher Förderung 
und Investitionszulagen auf den Weg 

bringen und so eine neue Dynamik in den 
Bau und die dauerhafte Sozialbindung be-
zahlbaren Wohnraums erzeugen.“ Diesem 
Koalitionsvertrag gingen aber schon meh-
rere andere Initiativen voran. So brachten 
Bündnis 90/Die Grünen 2016 einen Ent-
schließungsantrag „Die neue Wohnungs-
gemeinnützigkeit – fair, gut und günstig 
Wohnen“ in den Bundestag ein.

Eine zeitnahe Umsetzung der neuen 
Wohngemeinnützigkeit ist der Ampelre-
gierung nicht geglückt. Das liegt sicherlich 
darin begründet, dass SPD und Grüne die-
ses Unterfangen unterstützen, die FDP aber 
eher nicht. In jedem Fall wurde ein breiter Dialog-
prozess „Gemeinwohlorientierung in der Wohnungs-
politik“ durch das Bundesbauministerium (BMWSB) 
auf den Weg gebracht. In mehreren Fachworkshops 
wurden hier unterschiedliche Szenarien untersucht. 
Es wurde auch beleuchtet, in welcher Höhe Inves-
titionszulagen erforderlich sind, damit dieser neue 
gemeinnützige Sektor überhaupt in den Wohnungs-
neubau einsteigen kann. 

Eine Handlungsprämisse war nämlich, dass die 
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen keine Mit-

tel der sozialen Wohnraumförderung in Anspruch 
nehmen sollten, sondern aus den dafür speziell zur 
Verfügung stehenden Investitionszulagen bauen 
und zu Mieten, die deutlich unter der Marktmiete 
liegen, dauerhaft vermieten sollen. Bereits in den 
Fachworkshops hatte sich herauskristallisiert, dass 
das Konzept nicht wirklich trägt beziehungsweise ein 
zu hoher Mittelaufwand erforderlich wäre, um tat-
sächlich diese neuen gemeinnützigen Unternehmen 
in die Lage zu versetzen, Neubau zu tätigen. 

Eckpunktepapier mit drei  
Umsetzungsoptionen

Als Zwischenschritt wurde dann im Juni 2023 ein 
Eckpunktepapier des BMWSB zur neuen Wohnge-
meinnützigkeit vorgelegt. In diesem Eckpunktepapier 
wurden als Ergebnis einer Abstimmung in der Bun-
desregierung drei Umsetzungsoptionen dargestellt: 
·  Option 1: Eigenständige unternehmensbezogene 

neue Wohngemeinnützigkeit mit Investitionszula-
gen

·  Option 2: Lösung ohne Zulagen innerhalb der Ge-
meinnützigkeit nach Abgabenordnung (AO)

·  Option 3: Flexibler leistungsbezogener Ansatz für 
Unternehmen

Danach dauerte es wiederum fast ein ganzes 
Jahr, bis man eine Option auswählte, die im Refe-
rentenentwurf des Bundesfinanzministeriums für 
ein Jahressteuergesetz 2024 im Mai 2024 vorgestellt 
wurde. Sicherlich nicht zuletzt aufgrund der finan-
ziellen Engpässe, in denen die Ampelkoalition seit 

BILANZ- UND STEUERWISSEN – AKTUELLES AUS DEN PRÜFUNGSORGANISATIONEN DES GDW

Die neue Wohn­
gemeinnützigkeit

Von Ingeborg Esser

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 hat die 
Bndesregierung eines ihrer Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag auf den Weg gebracht: die neue 
Wohngemeinnützigkeit – ein zentrales Anliegen 
von SPD und Grünen. Das vorliegende Gesetz  
erfüllt die Erwartungen nur teilweise. 
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der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
zu den Sondervermögen steckt, ist es eine Lösung 
geworden, die in der Abgabenordnung ansetzt und 
damit zu Steuerbefreiungen in der Körperschaft-
steuer und der Gewerbesteuer führt, die aber nicht 
mit gesonderten Investitionszulagen für den Neubau 
verbunden ist. 

Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 wur-
de im Juni 2024 von der Bundesregierung mit einigen 
Modifikationen beschlossen und in die parlamentari-
schen Beratungen eingebracht. Die zweite und dritte 
Lesung im Bundestag erfolgte am 18. Oktober 2024; 
der zweite und damit finale Durchgang im Bundesrat 
ist für den 22. November 2024 vorgesehen.

Die Regelung im Einzelnen
§ 52 AO, der die einzelnen gemeinnützigen Zwecke 
regelt, soll um eine neue Nummer 27 ergänzt werden, 
die die Förderung wohngemeinnütziger Zwecke zum 
Inhalt hat. 

Wohngemeinnützigkeitszweck sei die vergüns-
tigte Wohnraumüberlassung an Personen im Sinne 
des § 53 der AO. Das sind Personen, die infolge ihres 

körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes 
auf die Hilfe anderer angewiesen sind, oder deren 
Bezüge nicht höher als das Vierfache des Regelsat-
zes zur Sozialhilfe sind. Davon abweichend gilt als 
hilfebedürftig im Sinne dieser neuen wohngemein-
nützigen Zwecke die Überlassung von Wohnraum 
an Personen, deren Bezüge nicht höher sein dürfen 
als das Fünffache des Regelsatzes der Sozialhilfe, bei 
Alleinstehenden oder Alleinerziehenden das Sechsfa-
che des Regelsatzes. Die Hilfebedürftigkeit muss zu 
Beginn des jeweiligen Mietverhältnisses vorliegen. 
Eine starre Grenze, um wie viel die Miete sich von der 
marktüblichen Miete unterscheiden muss, soll nicht 
gesetzlich implementiert werden. In der Gesetzesbe-
gründung wird lediglich ausgeführt, dass die Miete 
dauerhaft unter der marktüblichen Miete angesetzt 
werden müsse. Ob die Miete unter der marktüblichen 
Miete liegt, soll nur zu Beginn des Mietverhältnisses 
und bei Mieterhöhungen geprüft werden müssen.

Damit soll die neue Wohngemeinnützigkeit als 
Ergänzung der gemeinnützigen Zwecke umgesetzt 
werden. Das heißt, sie ist verbunden mit einer Kör-
perschaftsteuer- und Gewerbesteuerbefreiung 

Tätigkeitsbereiche gemeinnütziger Wohnungsunternehmen

VermögensverwaltungSatzungsmäßige gemein­
nützige Zwecke nach AO

erforderlich, um die  
satzungsgemäßen gemein­
nützigen Zwecke zu erfüllen

Zweckbetrieb wirtschaftlicher  
Geschäftsbetrieb

von untergeordneter  
Bedeutung

SteuerpflichtSteuerbefreiung

Gemeinnütziges  
Unternehmen

Ideeller Bereich wirtschaftliche Betätigung

Quelle: GdW, eigene Darstellung
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Für Wohnungsgenossenschaften wird diese neue 
Wohngemeinnützigkeit keine Alternative sein. Sie 
fahren mit ihrer eigenständigen Steuerbefreiung nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG für Vermietungsgenossenschaf-
ten in jedem Fall günstiger als mit der AO-Gemein-
nützigkeit. Sie haben die gleichen Befreiungen bei der 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, können aber 
darüber hinaus bis zu 10 % der Einnahmen aus nicht 
begünstigten Tätigkeiten erzielen und haben zusätz-
lich deutliche Vorteile, wenn die nicht begünstigten 
Einnahmen aus der Erzeugung und Lieferung von 
Strom aus erneuerbaren Energien stammen. Hinzu 
kommt, dass die Regelung zur Vermietungsgenos-
senschaft keine Beschränkungen in Bezug auf die 
Ausschüttung vorsieht. Gemeinnützige Unterneh-
men dagegen dürfen überhaupt nicht ausschütten. 
Die Gewinne, die aus den gemeinnützigen Zwecken, 
aber auch aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
resultieren, müssen wieder in den gemeinnützigen 
Zweck reinvestiert werden. Sie dürfen das Unterneh-
men nicht verlassen. 

Insoweit wird diese neue Wohngemeinnützigkeit 
nach § 52 Abs. 2 Nr. 27 AO auch keine Option für kom-
munale Unternehmen sein. Allenfalls denkbar wäre, 
dass hier ein gemeinnütziges Tochterunternehmen 
gegründet wird. Da es aber, außer der Steuerbefrei-
ung, keine weiteren Vorteile gibt, erscheint dies eher 
unwahrscheinlich.

„Eher ein politisches Placebo“
Eine Option könnte die neue Wohngemeinnützigkeit 
für kleinere Wohnungsunternehmen in der Rechts-
form der Stiftung sein. Diese Unternehmen sind über 
die Rechtsform ohnehin daran gehindert, aus ihren 
Gewinnen auszuschütten. Die Gewinne müssen im 
Unternehmen reinvestiert werden. Sie partizipieren 
auch nicht an der Steuerbefreiungsregelung der Ver-
mietungsgenossenschaften. Wenn solche Stiftungen 
ausschließlich oder fast ausschließlich im Bereich der 
zur Verfügungstellung von Wohnraum tätig sind und 
dies an den in der AO genannten Personenkreis tun, 
dann könnte tatsächlich die neue Wohngemeinnüt-
zigkeit für sie attraktiv sein. 

Darüber hinaus werden sicherlich einige bereits 
gemeinnützige Unternehmen, wie beispielweise Ca-
ritas oder Diakonie diese Wohngemeinnützigkeit 
nutzen können. Diese Einrichtungen haben häufig 
ebenfalls Wohnraum im Eigentum, dessen Vermie-
tung heute zu den steuerlich nicht begünstigten wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben zählt.

Alles in allem werden, wie auch von der Bundes-
regierung nach der Gesetzesbegründung geschätzt, 
rund 100 Unternehmen, vorwiegend Stiftungen, die 
Neuregelung nutzen können. Der große Wurf ist es 
also nicht, sondern eher ein politisches Placebo. 

für den begünstigten Zweck. Zu beachten ist, dass 
gemeinnützige Unternehmen nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sein dürfen. 
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind nur in sehr 
eingeschränktem Umfang zulässig und unterliegen 
der Besteuerung. Zweckbetriebe dagegen sind im 
Rahmen der Steuerbefreiung möglich.

Wenn Unternehmen in die steuerliche Gemein-
nützigkeit nach AO wechseln wollen, sieht § 13 Abs. 4 
KStG für diese Fälle eine Abweichung von den all-
gemeinen Regelungen vor, die zu Beginn oder beim 
Erlöschen der Steuerpflicht eine Bewertung aller 
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert vorsehen und 
damit bei Wohnungsunternehmen dazu führen wür-
den, dass alle in der Steuerpflicht gebildeten stil-
len Reserven einer Besteuerung zugeführt würden 
(ähnlich wie bei der Aufhebung der Wohngemein-
nützigkeit 1989 die Bewertung in der steuerlichen 
Eröffnungsbilanz mit dem Teilwert erfolgen musste, 
um eine Nichtbesteuerung der während der Steu-
erfreiheit gebildeten stillen Reserven sicherzustel-
len). Von diesem Grundsatz wird abgewichen, wenn 
ein Unternehmen in die Gemeinnützigkeit nach AO 
wechselt, also in die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 KStG. Dann sind in der steuerlichen Schluss-
bilanz die Wirtschaftsgüter, die dem gemeinnützi-
gen Zweck unmittelbar dienen, mit den Buchwerten 
anzusetzen. Das heißt, eine Besteuerung von stillen 
Reserven erfolgt nicht.

Spezielle Investitionszulagenregelungen für die 
neuen wohngemeinnützigen Unternehmen sind al-
lerdings nicht vorgesehen. Im Gegenzug können die-
se, wie alle Marktteilnehmer, selbstverständlich auch 
die Fördermittel der sozialen Wohnraumförderung in 
Anspruch nehmen.

Bewertung der neuen  
Wohngemeinnützigkeit

Bei der Bewertung der neuen Regelungen der AO 
muss im Hintergrund immer mit betrachtet werden, 
dass für gemeinnützige Unternehmen insgesamt der 
Geschäftsumfang sehr begrenzt ist. Wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe sind nur in geringem Umfang er-
laubt, Zweckbetriebe sind möglich. 

Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de 

Jede Woche die aktuellsten 
Informationen mit dem 
Newsletter Wohnungswirtschaft
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D urch das von der Ampel-
regierung verabschiedete 
Wachstumschancengesetz 
wird die Nutzung von elek-
tronischen Rechnungen (E-
Rechnungen) schrittweise 

zur Pflicht für alle Unternehmen: Doch was 
bedeuten diese Anforderungen für Woh-
nungsunternehmen? 

Das klingt erst einmal nach umfas-
sendem Umstellungsbedarf, jedoch dürf-
te die meisten Wohnungsunternehmen 
beruhigen, dass die Regelungen für die 
Ausgangsrechnungen nur im sogenann-
ten B2B-Bereich gelten. B2B (Business-to-Business) 
beschreibt dabei Leistungsbeziehungen zwischen 
Unternehmern im umsatzsteuerlichen Sinne. Woh-
nungsunternehmen sind hingegen typischerweise 
im B2C-Bereich aktiv, also dem klassischen Endkun-
dengeschäft, wobei die Customer als Privatpersonen 
und eben nicht als Unternehmer auftreten. Dadurch 
fallen die meisten Transaktionen von Wohnungs-
unternehmen nicht in den Anwendungsbereich der 
E-Rechnung. 

Denkbar wären allerdings Konstellationen, in 
denen umsatzsteuerpflichtige Vermietungen an ei-
nen anderen Unternehmer erfolgen (zu Mietver-
trägen und E-Rechnung siehe auch BMF-Schreiben 
vom 15. Oktober 2024) oder der Regiebetrieb eines 
Wohnungsunternehmens Leistungen an einen Un-
ternehmer (zum Beispiel eine GmbH) erbringt, die 
dann den Regelungen zur E-Rechnung unterliegen. 

Auch im Bereich der Geschäftsbesorgung, beispiels-
weise von anderen Wohnungsunternehmen greifen 
die Regelungen zur E-Rechnungstellung.

Digitalisierung bringt viele Vorteile
Im Bereich des Rechnungseingangs ist idealerweise 
vor allem der ERP-Systemanbieter in der Verantwor-
tung, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, 
dass das System elektronische Rechnungen emp-
fangen und verarbeiten kann. Gleichwohl besteht 
keine Pflicht, E-Rechnungen direkt über das ERP-
System zu empfangen. Denkbar ist ebenfalls, eine 
E-Rechnung zum Beispiel per E-Mail zu empfangen 
und anschließend entsprechend weiterzuverarbei-
ten. Neben Online-Tools gibt es auch Dienstleister, 

die etwaige Umwandlungen technischer 
Formate vornehmen können. Zu beachten 
bliebe hier jedoch, dass es sich bei dem 
ursprünglichen, beispielsweise als E-Mail-
Anhang empfangenen, Dateiformat um das 
aufbewahrungspflichtige Original handelt. 

Hier sollten Wohnungsunternehmen 
also tätig werden, sich über die Möglich-
keiten durch ihr Systemhaus beraten lassen 
und gegebenenfalls konkrete Digitalisie-
rungsschritte in Erwägung ziehen. Oft wer-
den mit solchen technischen Umstellungen 
auch kleinere oder größere prozessuale 
Änderungen beispielsweise in der Rech-

nungsprüfung einhergehen, die geplant, getestet und 
geschult werden sollten. Dabei werden die Ände-
rungen für das Unternehmen umso größer, je ana-

BILANZ- UND STEUERWISSEN – AKTUELLES AUS DEN PRÜFUNGSORGANISATIONEN DES GDW

E-Rechnungen: Was sich 
für Unternehmen ändert
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Von Robert Dobroschke und Matthäus Ernst

Die Einführung der E-Rechnung ist ein wichtiger 
Schritt in Richtung Digitalisierung für Unternehmen. 
Inzwischen gibt es auch gesetzliche Regelungen, 
die sie zwingen, aktiv zu werden. Der folgende Ar-
tikel klärt über Vorteile, technische Anforderungen 
und rechtliche Hintergründe auf. 

WP/StB Robert 
Dobroschke

Wirtschaftsprüfung  
und Prüfungsnahe  

Beratung – IT
VdW Bayern
MÜNCHEN

Matthäus Ernst
Vorstandsassistent  
und Prüfungsnahe  

Beratung – IT  
VdW Bayern
MÜNCHEN
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loger die Prozesse bisher ausgesehen haben. Auch 
Unternehmen, bei denen bisher schon Rechnungen 
zu Beginn des Rechnungsprüfungsprozesses einge-
scannt wurden, um sie digital weiterzuverarbeiten, 
werden ihren Prozessverlauf anpassen müssen, da 
digitalisierte Papierdokumente ebenso wenig wie ge-
wöhnliche PDF-Dateien als E-Rechnungen im Sinne 
der neuen gesetzlichen Anforderungen gelten.

Neben der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen 
bietet die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, die 
mit der Nutzung der E-Rechnung einhergeht, zahl-
reiche Vorteile, darunter die Automatisierung und 
Vereinfachung von Prozessen, die Minimierung von 
Fehlern durch festgelegte Berechtigungseinstellun-
gen in den ERP-Systemen und die Flexibilität in Ar-
beitsmodellen durch durchgehend digitale Prozesse. 

Vorgaben nach EN 16931 maßgeblich
Besonders wichtig für die E-Rechnung sind die Vor-
gaben nach EN 16931, die die Struktur und das For-
mat der elektronischen Rechnungen definieren. Eine 
E-Rechnung wird nach EN 16931 gerade nicht als 
Abbild einer gewöhnlichen und bekannten (Papier-)
Rechnung definiert, sondern muss eine bestimmte 
Struktur aufweisen, sodass eine 100 %ige maschinelle 
Lesbarkeit gegeben ist. Jeder notwendige Bestandteil 
einer Rechnung wird dadurch eins zu eins auswert-
bar und kann somit direkt digital weiterverarbeitet 
werden. Entsprechend muss eine E-Rechnung für 
das menschliche Auge nicht lesbar sein. Die zuläs-
sigen Formate für E-Rechnungen sind insbesondere 
XRechnung und ZUGFeRD. 

Einige Unternehmen werden sicher, ohne es zu 
bemerken, bereits ein PDF als E-Rechnung empfan-
gen haben, da die Datei im Inneren die erforderlichen 
Daten strukturiert enthalten hat. E-Rechnungen im 
ZUGFeRD-Format werden bereits von einigen größe-
ren Unternehmen versendet. Ihr Erhalt bleibt jedoch 
unbemerkt, wenn sie ohne die erforderlichen Verar-
beitungsschritte nicht als E-Rechnungen erkannt, 
sondern als „normale PDFs“ behandelt werden.

Ab 1. Januar 2025

Ab 1. Januar 2027

Ab 1. Januar 2028

Alle Unternehmen 
müssen in der Lage sein, 
elektronische Rechnun-
gen zu empfangen Unternehmen mit einem 

Gesamtumsatz im Sinne 
des § 19 UStG von mehr 
als 800.000 € müssen 
elektronische Rechnun-
gen ausstellen

Alle Unternehmen mit 
Ausnahme von Klein-
unternehmern im Sinne 
des § 19 UStG müssen 
elektronische B2B-Rech-
nungen ausstellen

Weche Transaktionen sind betroffen?
·  Geschäftstransaktionen zwischen Unternehmen (B2B)
· innerhalb Deutschlands ansässige Unternehmer
· Gutschriften
· Ausnahmen:
 – Kleinbetragsrechnungen (bis 250 € brutto)
 – Fahrausweise
 –  steuerfreie Leistungen gemäß § 4 Nr. 8 bis 29 UStG (inklusive Grund-

stücksvermietung nach § 4 Nr. 12 UStG)
 –  Rechnungen von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 UStG (§ 34a 

Satz 4 UStDV in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2024 (BT-Drs. 
20/13419 vom 16. Oktober 2024), das am 18. Oktober 2024 vom  
Bundestag verabschiedet wurde und dem Bundesrats voraussichtlich 
am 22. November 2024 zur Zustimmung vorliegen wird.

E-Rechnungen werden schrittweise zur Pflicht

Quelle: VdW Bayern
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merksamkeit zu schenken. Durch Einführung eines 
Handwerkerportals zur elektronischen Auftrags-
übermittlung kann gleichzeitig die E-Rechnung für 
teilnehmende Handwerker mit eingeführt werden, 
wenn diese über das Portal ihre Rechnungen direkt 
elektronisch als E-Rechnung erstellen und an den 
Auftraggeber übermitteln können. Die Verknüpfung 
zwischen Auftrag und Rechnung ist auf diese Wei-
se automatisch gegeben. Da das Handwerkerportal 
hierdurch die korrekte Verbuchung der Rechnung im 
System vornehmen kann, werden Effizienzgewinne 
erzielt. 

Die Umstellung auf E-Rechnungen und die Im-
plementierung digitaler Rechnungsworkflows ergibt 
also nicht nur Sinn, um gesetzliche Anforderungen 
„nebenbei“ umzusetzen. Durch die Automatisierung 
und Digitalisierung dieser Prozesse können Unter-
nehmen nicht nur Kosten sparen, sondern auch die 
Effizienz und Sicherheit ihrer Abläufe deutlich ver-
bessern und den Rechnungsdurchlauf beschleunigen. 
Zudem wird die Attraktivität für Mitarbeiter gestei-
gert, die einen modernen Arbeitsplatz und flexible Ar-
beitsmodelle erwarten. Die Einhaltung der IT-Com-
pliance ist dabei jedoch unerlässlich, um rechtliche 
Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten.

Fazit
Die vielleicht wichtigste Frage zum Schluss: Wie soll-
te das Thema am besten angegangen werden? Für 
den reinen Empfang von E-Rechnungen werden die 
rechtlichen Pflichten bereits erfüllt, wenn das Woh-
nungsunternehmen seinen Kreditoren ein E-Mail-
Postfach für den Rechnungsempfang benennt und 
die Rechnungsdokumente revisionssicher auf einem 
Laufwerk des internen Netzwerks ablegen kann.

Falls ein ERP-System im Einsatz ist und noch über 
die technischen Möglichkeiten Unklarheit herrscht, 
wäre ein Austausch mit dem ERP-Anbieter sinnvoll, 
um zu erfahren, ob die eingesetzte ERP-Lösung in 
der Lage ist, E-Rechnungen zu empfangen. Dies ist 
die Voraussetzung für alles Weitere. Daraufhin sollte 
eine Digitalisierungsstrategie für die nächsten Jahre 
formuliert werden. Ziele sollten dabei stets erreichbar 
sein, es muss nicht sofort alles umgesetzt werden. 
Prioritäten sollte man dort setzen, wo die meisten 
Effizienzgewinne zu erzielen sind. Auf diese Weise 
werden Erfolgserlebnisse schnell sichtbar, die für 
Transformationsprozesse unabdingbar sind. 

Bei tiefergehendem Interesse sei das am 15. Ok-
tober 2024 publizierte BMF-Schreiben empfohlen, 
das unter https://t1p.de/BMF-Schreiben_Oktober24 
heruntergeladen werden kann.

Für weitergehende Fragen rund um die E-Rech-
nung, IT-Compliance und digitale Workflows stehen 
Ihnen Ihre Ansprechpartner bei Ihrem regionalen 
Prüfungsverband gerne zur Verfügung. 

Digitaler Workflow beschleunigt  
Standardvorgänge

Ist eine E-Rechnung im Unternehmen angekom-
men, benötigt es entsprechende Workflows und 
Software, um diese weiterzuverarbeiten. Hier kön-
nen, wie anfangs erwähnt, einige interne Vorteile 
und Verbesserungen erreicht werden: Ein digitaler 
Rechnungsworkflow beschleunigt Standardvorgänge 
papierlos zwischen Mitarbeitern und Abteilungen. 
Alle Verarbeitungsschritte können digital abgebildet 
werden, die Freigabe der Rechnungen wird im ERP-
System vorgenommen, überwacht und dokumentiert, 
die Zahlungsfreigabe erfolgt ebenso elektronisch 
und dank revisionssicherer digitaler Archiv-Lösung 
wird das Rechnungsdokument im besten Fall auto-
matisiert korrekt abgelegt und entsprechend den 
Aufbewahrungsfristen archiviert. 

In vielen Wohnungsunternehmen haben Instand-
haltungsrechnungen einen sehr hohen Anteil. Daher 
lohnt es sich, dieser Rechnungsart besondere Auf-

Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de 

XRechnung und ZUGFeRD
XRechnung und ZUGFeRD sind elektronische Rechnungsformate, die 
in Deutschland weit verbreitet sind, sich aber in einigen Merkmalen 
unterscheiden:

XRechnung ist ein rein XML-basiertes Format, das vor allem für die 
Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber vorgeschrieben ist. Es 
erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/55/EU und gewähr-
leistet eine maschinenlesbare Verarbeitung ohne zusätzliche visuelle 
Elemente; die Rechnungsinhalte sind demnach für das menschliche 
Auge nicht sichtbar.

ZUGFeRD kombiniert ein PDF-Dokument (lesbar für Menschen) mit 
eingebetteten XML-Daten (lesbar für Maschinen). Es ist flexibler als 
XRechnung, da es sowohl maschinelle als auch manuelle Verarbeitun-
gen ermöglicht. ZUGFeRD wird häufig im B2B-Bereich eingesetzt.
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D er Begriff der Nachhaltigkeit 
hat mehrere Bedeutungen. 
Während sich unter ande-
rem in der Wohnungswirt-
schaft die „Sichtweise der 
drei Säulen“ etabliert hat 

(Ökologie, Soziales und Ökonomie), hat 
sich international eher das Verständnis im 
Sinne der „Corporate Social Responsibility“ 
(CSR) als „Environmental (Umwelt), Social 
(Soziales) and Governance“ (ESG) heraus-
gebildet. Auffällig an der internationalen 
Sichtweise ist, dass die ökonomische Nach-
haltigkeit vorausgesetzt wird. Wohnungs-
wirtschaftliche Entscheidungen bewegen 
sich aber seit jeher im Spannungsfeld von 
sozialen, ökologischen und ökonomischen Ansprü-
chen an den Wohnungsbau und die Wohnungsbe-
wirtschaftung und werden an die betriebswirtschaft-
liche Rentabilität angepasst (vergleiche Abb. 1). 

ESG-Anforderungen der Banken
Banken haben ein inhärentes Interesse daran, dass 
Wohnungsunternehmen langfristig dazu in der Lage 
sind, ihre Kredite zurückzuführen. Vor jeder Kredit-
vergabe findet bankenintern eine unternehmens-
basierte Risikobeurteilung statt. Durch Vorgaben 
verschiedener Aufsichtsbehörden für die jeweils 
überwachten Finanzinstitute sind bereits jetzt ESG-
Aspekte bei der Risikobeurteilung zu berücksichti-
gen. Für deutsche Finanzinstitute ergeben sich die 

Vorgaben aus den MaRisk (Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement), welche wiederum die 
Vorgaben der Europäischen Bankenaufsicht berück-
sichtigen. Die Leitlinien der Europäischen Bankenauf-
sichtsbehörde (EBA-Leitlinien) legen unter anderem 
fest, dass bei der Kreditvergabe Nachhaltigkeitsas-
pekte zu berücksichtigen sind.

Im Rahmen der Offenlegungsanforderungen ha-
ben Finanzinstitute eine Green Asset Ratio (GAR) 
auszuweisen. Diese dient der Benennung des Verhält-
nisses der nachhaltigen taxonomiekonformen Finan-
zierungen zu den Gesamtaktiva der Bank und stellt 
eine wesentlich zu berichtende ESG-Kennzahl dar.

Darüber hinaus wurde die Banking Book Taxo-
nomy Alignment Ratio (BTAR) eingeführt, weil durch 
die GAR allein kein vollständiges Bild der Nachhaltig-
keitsaktivitäten von Banken vermittelt wird. Anders 
als die GAR berücksichtigt die BTAR Finanzierungen 
von Unternehmen, welche nicht nach der CSRD be-
richtspflichtig sind. Hiervon betroffen sind vor allem 
Genossenschaften und kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU). 

Die Hinzunahme der BTAR soll es den Banken 
ermöglichen, ein umfassenderes Bild ihrer Nachhal-
tigkeitsaktivitäten zu vermitteln. Die Beschaffung 
der Daten stellt aktuell eine große Herausforderung 
für die Banken dar – insbesondere, da die nicht der 
CSRD-Pflicht unterliegenden Unternehmen, die rele-
vanten Informationen bisher nicht erfasst haben. Im 
Zuge dessen werden Wohnungsunternehmen derzeit 
mit einem „Wildwuchs“ an Banken-ESG-Fragebögen 
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Nachhaltigkeit im Spiegel der  
ESG-Anforderungen der Banken

Von Christian Gebhardt

Die Begriffe „ESG“ und „Nachhaltigkeit“ sind derzeit allgegenwärtig. Sie wirken sich 
auch auf die langfristige Finanzierung von Wohnungsunternehmen aus. Die EU-
Gebäuderichtlinie wird die energetischen Anforderungen an Gebäude weiter ver-
ändern. Problematisch bleibt, dass die Regelwerke häufig nicht zusammenwirken. 
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konfrontiert. Auf genaue Nachfrage ist häufig unklar, 
worauf sich die Anforderungen überhaupt beziehen. 
Ein Branchenbezug ist vielfach genauso wenig fest-
zustellen wie eine Einbeziehung des vermieteten 
Bestands in die Kennzahlenanalyse. So ist es nicht 
verwunderlich, dass beispielsweise das Verhältnis 
von emittierten Tonnen CO2 im Unternehmen in Be-
zug auf die Umsatzerlöse als wesentliche Kennzahl 
geführt wird.

Betrachtet man die aktuelle Situation, so kann 
man bei der ESG-Datenerhebung der Banken von 
einem „Zwischenschritt“ sprechen. Langfristig sollen 
die Informationsbedarfe der Finanzinstitute über die 
Nachhaltigkeitsberichte abgedeckt werden. Für die 
nach der CSRD verpflichteten Unternehmen sind die 
European Sustainability Reporting Standards (ESRS) 
die Grundlage für ihre Berichterstattung. Für die 
nichtberichtspflichtigen Unternehmen soll es ab 
2025 einen freiwilligen europäischen Standard ge-
ben (Voluntary ESRS for Small- and Medium-Sized 
Enterprises – VSME, siehe DW 9/2024, Seite 62 bis 
65). Für Unternehmen, die nicht beabsichtigen, einen 
Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, empfiehlt es sich 
dennoch, bestimmte Mindestangaben zu publizieren. 
Als Vorschlag könnte über folgende Mindestangaben 
aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Government 
berichtet werden.

UMWELT 

1.  Klassifizierung des Bestands nach Energieeffizi-
enzklassen (Grundlage: Energieausweise, Bedarf/

Verbrauch in kW/m² pro Jahr, unterteilt in Wohnen 
und Gewerbe)

2.  Energiebezug (Anteil Gas, Fernwärme, Strom)
3.  THG-Emission für Scope 1 (Emissionen im Gebäu-

de, zum Beispiel durch Gasheizungen)
4.  THG-Emission für Scope 2 (Emissionen außer-

halb des Gebäudes, zum Beispiel durch Bezug von 
Fernwärme)

5.  Erklärung, ob das Unternehmen einen Klimapfad 
verfolgt, der sich an den deutschen Klimaschutz-
zielen orientiert (strategische Ebene)

6.  Beschreibung der wesentlichen Dekarbonisie-
rungshebel, die das Unternehmen einsetzt und 
ihrer grundsätzlichen Wirkung auf die THG-
Emissionen (unter Angabe quantitativer Ziele und 
Zielerreichung) (Prozessebene)

7.  Beschreibung der physischen Risiken, die das Un-
ternehmen für den Immobilienbestand analysiert 
hat (Vorschlag dazu: Sturm, Starkregen, Über-
schwemmung)

8.  Beschreibung, ob das Unternehmen Risiken im 
Zusammenhang mit der CO2-Preisentwicklung 
ausgesetzt ist

SOCIAL

9.  Bereitstellung von Wohnraum für breite Schichten 
der Bevölkerung: Anteil geförderter Wohnraum 
sowie Ist-Miete im Vergleich zur durchschnittli-
chen Bestandsmiete

10.  Anteil der weiblichen, männlichen und diversen 
Mitarbeiter in Prozent

Abb. 1: 

Wohnungsunternehmen im Spannungsfeld zwischen ökologischer 
und sozialer Verantwortung sowie ökonomischem Erfolg

Ökologlogische Verantwortung

Realisierung eines klimaneutralen Gebäude-
bestandes, vor allem in Bestandsgebäuden
·  Reduzierung des Energieverbrauchs
·  Erhöhter Einsatz erneuerbarer Energien

Deutliche Verschärfung  
der Zielkonflikte in einem  

nachhaltigen Geschäftsmodell

Soziale Verantwortung

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
·  Sicherstellung der Sozialverträglichkeit  

energetischer Maßnahmen
·  Dämpfung der Energiekostenentwicklung

Ökonomischer Erfolg
·  Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit trotz 

deutlich steigender Investitionsbedarfe
·  Abbildung der Ergebnisbelastung der nicht 

umlagefähigen CO2-Bepreisung

Quelle: GdW in Anlehnung an Vivawest GmbH
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einen Fragenkatalog zu ESG-Kennzahlen auf Unter-
nehmens- und gegebenenfalls Objektebene auszu-
füllen. Sowohl Definitionen als auch Tiefe und Inhalt 
der Informationsanforderungen unterscheiden sich 
dabei stark. Dies stellt viele Wohnungsunternehmen 
vor große Herausforderungen. 

Eine Analyse der Fragenkataloge zeigt, dass 
vielfach kein Fokus auf wohnungswirtschaftliche 
Schwerpunkte erfolgt und zudem das Verständnis 
von Bearbeiter zu Bearbeiter auf Seiten der Banken 
höchst unterschiedlich sein kann. Zukünftig werden 
die Nachhaltigkeitsberichte den Informationsbedarf 
der Banken decken. Aber auch für Wohnungsunter-
nehmen, die keinen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, 

wird es bestimmte ESG-Kennzahlen 
geben, die für die interne Steuerung 
und Berichterstattung an die Ban-
ken notwendig sein werden.

Die regionalen Prüfungsverbän-
de der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft und ihre nahestehenden 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
unterstützen gern bei Fragen rund 
um die Themen Nachhaltigkeitsstra-
tegie und Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung. 

GOVERNANCE

11.  Liegen dokumentierte Compliance-Regeln vor, die 
überwacht werden?

12.  Gibt es einen Verhaltenskodex (in den Bereichen 
Mieter und Vermietungsprozess, Lieferantenma-
nagement und Mitarbeiter) und wird dieser über-
wacht? 

Fazit
Das Thema ESG-Anforderungen an Wohnungsun-
ternehmen entwickelt sich dynamisch weiter und 
hat immer mehr Einfluss auf ihre Geschäftstätigkeit. 
Wohnungsunternehmen werden derzeit von Banken 
mit der verbindlich geäußerten Bitte kontaktiert, 

Weitere Informationen:  
www.gdw-pruefungsverbaende.de 

Abb. 2: 

Zusammenfassung von ESG-Kriterien der Banken

Quelle: Domus Consult Wirtschaftsberatungsgesellschaft GmbH

· Treibhausgasemissionen

· Energieverbrauch
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·  Gefährliche Abfälle

·  Steuern für umweltschädliche 
Aktivitäten (Energie-, KfZ-, Strom-
steuern, Emissionszertifikate)

·  Physische und transitorische  
Risiken

·  Verbesserungspläne/-initiativen

·  Aktivitäten im grünen Bauen

·  Geringfügig Beschäftigte

·  Sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte

·  Mitarbeitende in Vollzeit

·  Mitarbeitende in/Aufwendungen 
für Leiharbeitnehmerschaft

·  Ausbildungsquote

·  Frauenquote in der Führung

·  Interne Richtlinien zur Anti- 
Diskriminierung

·  Engagement in sozialen Projekten

·  Gender Pay Gap

·  Verstöße gegen Schwarzarbeit, 
Steuerhinterziehung, illegale 
Beschäftigung, Sozialleistungs-
betrug, Korruption, Lieferketten-
gesetz

·  Menschenrechtsverstöße

·  DSGVO-Verstöße

·  Vorliegen einer Nachhaltigkeits- 
oder Klimastrategie

·  Nachhaltigkeitsmanagement 
durch Vorstand, GF, Aufsichtsrat

·  Good-Governance Initiative

·  Compliance-Trainings

Environment Social Governance

Bildung

Deutsche Entwicklungshilfe
für soziales Wohnungs- und

Siedlungswesen e.V.

DESWOS-Spendenkonto
IBAN: 
DE87 3705 0198 0006 6022 21

Mary wünscht sich ein 
ZUHAUSE. Dies ist ihr Traum 
aus Pappe und Papier. 
Jetzt baut sie in Wirklichkeit. 
Die DESWOS hilft ihr!

Wohnen

deswos.de

tansania



Die Pflichtlektüre
für Entscheider:innen

Kompete
nz

seit
75 Jahren

Jetzt einen Monat
kostenlos testen -
gedruckt oder digital

DW Die Wohnungswirtschaft
DAS Branchenmagazin

–

_0RNFQ_anzeige_DW_a4_240704_pr2.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 14.May 2025 12:01:03;PDF_CMYK_Profilanwendung_ab150dpi; L. N. Schaffrath DruckMedien



18  MARKT UND MANAGEMENT� DW  Die Wohnungswirtschaft70 MARKT UND MANAGEMENT DW 02/2025

E in attraktiver Arbeitgeber zeichnet sich 
durch verschiedene Faktoren aus. Dazu 
gehören nicht nur ein konkurrenzfähiges 
Gehalt und Arbeitsplatzsicher-
heit, sondern auch Faktoren 
wie Wertschätzung, Gesund-

heitsmanagement, flexible Arbeitszeiten 
und eine positive Unternehmenskultur. 
Diese Aspekte tragen maßgeblich zur Mit-
arbeiterzufriedenheit bei und fördern die 
langfristige Bindung der Mitarbeitenden an 
das Unternehmen.

Die Wohnungswirtschaft muss sich 
auf die Anforderungen der Zukunft ein-
stellen. Dies bedeutet, dass Unternehmen 
attraktiv für sogenannte „Mitarbeitende 
4.0“ sein müssen, die sich durch Innovati-
onskraft und Lernbereitschaft auszeichnen.1 Neben 
den bekannten Herausforderungen der Nachhaltig-
keit gibt es spezifische Trends, denen sich die Woh-
nungswirtschaft stellen muss. Dabei tritt der Trend 
der Digitalisierung und KI in den Vordergrund. Die 
Branche muss ihre Prozesse weiter digitalisieren und 
modernisieren, um effizienter zu werden und den 
Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht 
zu werden. Daneben ist der demografische Wandel 
bereits eingetreten. Die Belegschaft wird immer älter. 
Dies erfordert Strategien, um ältere Mitarbeitende zu 
binden und junge Talente zu gewinnen.

Erforderlich: ein Maßnahmenmix
Um diesen Herausforderungen begegnen zu können, 
sind folgende Maßnahmen notwendig:
1. Attraktive Arbeitsbedingungen: 

Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten, Home-Office-
Möglichkeiten, Gesundheitsangebote und gute Mo-
bilitätsbedingungen.

2. Weiterbildung und Entwicklung: 
Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Karriereentwicklung sind wichtig, um Mitarbeiten-
de zu motivieren und ihre Fähigkeiten in Richtung 
der wohnungswirtschaftlichen Herausforderungen 
zu fördern.

3. Employer Branding: 
Eine starke Arbeitgebermarke, die die Werte und 
die Kultur des Unternehmens widerspiegelt, hilft, 
das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu 
positionieren.

4. Innovative Rekrutierungsstrategien: 
Der Einsatz von modernen Rekrutierungsmetho-
den, wie Social Media Recruiting und Employer-
Branding-Kampagnen, kann helfen, die richtigen 
Talente zu finden.2

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Wohnungsunternehmen durch die 
Schaffung eines attraktiven Arbeitsumfelds 
ihre Wettbewerbsposition am Arbeitsmarkt 
stärken und sich erfolgreich den Heraus-
forderungen der Zukunft stellen können.

Gehalt: Steuerrechtliche Ansätze
Das aktuelle Steuerrecht bietet eine Viel-
zahl von Lösungsansätzen, um die Arbeit-
geberattraktivität zu steigern. Es kann 
dabei vor allem positiv auf die Faktoren 
Gehalt und Wertschätzung einwirken. Die 
Wertschätzung drückt sich auch dort aus, 
wo die Belohnung einer guten Leistung 

über positive Worte hinausgeht. In diesem Rahmen 
steht den Wohnungsunternehmen neben häufig teu-
ren (individuellen) Barlohnerhöhungen die Möglich-
keit der Gewährung von Sachlohn zur Verfügung, der 
durch verschiedene steuerliche Regelungen häufig 
begünstigt behandelt wird. 
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StB Christian 
Rühe

Steuerberatung
VdW Niedersachsen 

Bremen
HANNOVER

StB Thomas 
Wahle

Leiter Steuerabteilung, 
IT-Referent

VdW Niedersachsen 
Bremen

HANNOVER

Nettolohnoptimierung zur Steigerung 
der Arbeitgeberattraktivität

Von Christian Rühe und Thomas Wahle

Der Personalmangel ist eine der großen Herausforderungen für die Wohnungswirt-
schaft. Da sie auf qualifizierte, motivierte Beschäftigte angewiesen ist, ist die Fähig-
keit, talentierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, entscheidend für ihren Erfolg. 
Das Steuerrecht bietet hier spezifische wohnungswirtschaftliche Lösungsansätze.
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Sachlohn beziehungsweise Sachzuwendungen 
stellen beim Mitarbeitenden Einnahmen dar, die nicht 
in Geld bestehen und grundsätzlich zum steuer- 
und beitragspflichtigen Arbeitslohn zählen. Sachlohn 
kann zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn oder durch Entgeltumwandlung zugewandt 
werden. Bei der Entgeltumwandlung ist bei tariflich 
gebundenen Mitarbeitenden Vorsicht geboten. Be-
steht kein Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung oder 
enthält ein Tarifvertrag keine entsprechende Öff-
nungsklausel, kann bei Mitarbeitenden, die lediglich 
die tariflich vorgesehene Vergütung erhalten, keine 
Entgeltumwandlung durchgeführt werden. 

Ein Vorteil von Sachzuwendungen kann bereits 
durch die pauschalierte Besteuerung von Sachzu-
wendungen nach § 37b Abs. 2 EStG erreicht werden 
(30 % Besteuerung, weiterhin sozialversicherungs-
pflichtiges Entgelt). Aber Achtung: Alle Sachzuwen-
dungen eines Kalenderjahres an Mitarbeitende, die 
nicht aufgrund der Freigrenze (50 €) für Sachzuwen-
dungen nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG oder aufgrund 
anderer Regelungen ohnehin steuerfrei sind, sind 
einheitlich zu behandeln, das heißt, entweder pau-

schaliert nach § 37b EStG oder individuell (Belastung 
bei Arbeitnehmenden) zu besteuern. 

Nettolohnoptimierung
Folgende Möglichkeiten der Nettolohnoptimierung 
stehen aktuell im Fokus (auszugsweise), sind teil-
weise aber wenig bekannt, so auch eine für alle Woh-
nungsunternehmen interessante Regelung: 
1. Überlassung von Vermögensbeteiligungen: 

Wenn Arbeitnehmende im Rahmen ihres Dienst-
verhältnisses unentgeltlich oder verbilligt Ver-
mögensbeteiligungen erhalten, sind diese Vorteile 
bis zu einem Betrag von 2.000 € pro Jahr steu-
er- sowie beitragsfrei (§ 3 Nr. 39 EStG), wenn die 
Gewährung zusätzlich erfolgt. Es handelt sich um 
einen Freibetrag. Begünstigt sind unter anderem 
Beteiligungen beziehungsweise Anteile an GmbHs, 
AGs und Genossenschaften.

2.  Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten gemäß 
§ 3 Nr. 33 EStG: 
Steuer- und sozialversicherungsfrei sind Leistun-
gen für die Unterbringung und Betreuung von nicht 
schulpflichtigen Kindern in betrieblichen oder 

Benefits für Arbeitnehmer sind schon längere Zeit Bestandteil der Bemühungen von Unternehmen,  
ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Auch Nettolohnoptimierungen in Form von Zuschüssen,  

Sachzuwendungen, Werkswohnungen oder Vermögensbeteiligungen sind eine Option
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zwecken des Arbeitnehmenden. Die Mitbenutzung 
durch Familienangehörige ist unschädlich. Die 
ortsübliche Kaltmiete darf nicht mehr als 25 €/m² 
betragen. Die Mietverbilligung muss dabei nicht 
zusätzlich zum vereinbarten Arbeitslohn gewährt 
werden. Seit 2021 ist die Vorteilsgewährung auch 
sozialversicherungsfrei. Der Rabattfreibetrag nach 
§ 8 Abs. 3 EStG ist bei Wohnungsunternehmen al-
ternativ anwendbar (Achtung: nicht unbedingt im 
Konzern), meistens im Vergleich zu oben genann-
ter Regelung aber nachteilig (außer bei sehr güns-
tigen Wohnungen). Gerade in den Ballungsräumen, 
in denen für potenzielle neue Mitarbeitende auch 
die Wohnungssuche zum Kriterium werden kann, 
profitieren Wohnungsunternehmen und Mitarbei-
tende gleichermaßen. 

5. Weiteres: 
  Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
überlassene Jobtickets (auch Deutschland-Ticket) 
oder Zuschüsse für den öffentlichen Personen-
nahverkehr sind nach § 3 Nr. 15 EStG steuer- und 
beitragsfrei. Aber die steuerfreien Leistungen des 
Arbeitgebers mindern die als Entfernungspauscha-
le abziehbaren Kosten in der Einkommensteuerer-
klärung der Arbeitnehmenden.
Dies soll nur einen kleinen Überblick über ge-

gebenenfalls auch etwas unbekanntere Regelungen 
geben. Das Spektrum an Möglichkeiten zur Netto-
lohnoptimierung ist weit (zum Beispiel auch Pau-
schalierungsmöglichkeiten im Rahmen des Katalogs 
des § 40 EStG). Den Dokumentationserfordernissen 
kommt in diesem Zusammenhang gerade im Hinblick 
auf Lohnsteueraußenprüfungen eine wesentliche 
Bedeutung zu. Im Jahressteuergesetz 2024 wurden 
leider keine weiteren wesentlichen Anreize geschaf-
fen, die geplante Einführung eines Mobilitätsbudgets 
wurde nicht umgesetzt. Nichtsdestotrotz kann das 
Ausnutzen der vorhandenen Regelungen einen nicht 
unerheblichen Beitrag zu einer gesteigerten Arbeit-
geberattraktivität schaffen. 
Für Fragen stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner 

bei Ihrem regionalen Prüfungsverband gerne zur 
Verfügung. 

außerbetrieblichen Kindergärten, Kindertagesstät-
ten oder bei einer selbständigen Tagesmutter in 
unbegrenzter Höhe, soweit die Vorteilsgewährung 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
erfolgt. Eine Regelung, die insbesondere hilft, Eltern 
junger Kinder zu gewinnen und zu halten.

3. Auslagenersatz: 
Nach § 3 Nr. 50 EStG erfolgt grundsätzlich die Er-
stattung von Auslagen durch den Arbeitnehmen-
den steuerfrei. Dies liegt in der Natur der Sache, 
da es sich um betriebliche Aufwendungen handelt. 
Wichtig für die Steuerfreiheit ist der Einzelnach-
weis der verauslagten Beträge, es sei denn, die 
pauschal erstatteten Auslagen treten regelmäßig 
auf und entsprechen im Großen und Ganzen den 
tatsächlichen Aufwendungen. Beispiele für pau-
schalen steuerfreien Auslagenersatz:
·  Auslagenersatz für betriebliche Telekommunika-
tionskosten von privaten Telekommunikations-
geräten (für Arbeitnehmende ohne Diensthandy) 
in Höhe von 20 % des Rechnungsbetrags.3

·  Laden des auch zur privaten Nutzung überlas-
senen (Elektro-)Dienstfahrzeugs zu Hause beim 
Arbeitnehmenden mit monatlichen Pauschalen 
von 30 € für Elektrofahrzeuge beziehungsweise 
15 € für Hybridfahrzeuge (bei zusätzlicher Lade-
möglichkeit beim Arbeitgeber), ansonsten 70 € 
beziehungsweise 35 €.

4. Mitarbeiterwohnungen: 
Die verbilligte oder unentgeltliche Überlassung 
von eigenen Wohnungen des Arbeitgebers oder 
eines verbundenen Unternehmens ist steuerfrei 
soweit Mitarbeitende mindestens zwei Drittel der 
ortsüblichen Miete bezahlen (§ 8 Abs. 2 Satz 12 
EStG). Die Funktionsweise ist die eines Freibetrags. 
Voraussetzung ist die Nutzung zu eigenen Wohn-

Gute und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und zu 
halten ist nicht einfach. Ein Baustein ist neben den Arbeitsbedingungen an 

erster Stelle das Gehalt. Doch weitere Elemente können wichtig werden,  
zum Beispiel die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken
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